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Regeste

Hundehaltung (Hundehalteverbot, definitive Beschlagnahmung) | Hundehaltung:
Nichteintreten mangels Leistung des Kostenvorschusses.

Erwägungen

E. 3
Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a
Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Eine Parteientschädigung hat er nicht verlangt
und stünde ihm mangels Obsiegens auch nicht zu (§ 17 Abs. 2 VRG).
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